
H:\Website\Inhalte\Beitraege\ABK - Landkr. Mbg.-Bdk. - Anmeld. Schulanfänger.doc 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Rauschenberg 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Anmeldung der Schulanfänger in den 
Grundschulen des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

 
 
Gemäß § 58 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) in der Fassung vom 
30.06.2017 (GVBI. S. 150), beginnt für alle Kinder, die bis einschließlich 1. Juli gebo-
ren sind und damit bis zum 30.06.2023 das 6. Lebensjahr vollenden, am 01.08.2023 
die Schulpflicht. Unterrichtsbeginn ist Montag, der 04.09.2023. " 
 
Die Erziehungsberechtigten werden von der zuständigen Grundschule über die 

weitere Terminplanung und den Ablauf des Anmeldeverfahrens informiert. 
 
Bei der Anmeldung erfolgt eine Feststellung der deutschen Sprachkenntnisse. In 
Hessen wird Kindern mit Bedarf Förderung in Form von Vorlaufkursen schon vor dem 
Schuleintritt angeboten. Dies ist auch der Grund für das frühe Anmeldeverfahren.  
 
Kinder, die nach dem 30.06.2023 das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag 
der Erziehungsberechtigten aufgenommen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 
gemäß § 58 Abs. 1 Satz 4 HSchG die Schulleitung unter Berücksichtigung des 
schulärztlichen Gutachtens. Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember 2023 das 6. 
Lebensjahr vollenden, kann die Aufnahme vom Ergebnis einer zusätzlichen Überprü-
fung der geistigen und seelischen Entwicklung durch den Schulpsychologischen 
Dienst abhängig gemacht werden. 
 
Marburg, 08.02.2022 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf 
 
Gez. Marian Zachow 
Erster Kreisbeigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Der o.g. Veröffentlichungstermin sowie der Text der Bekanntmachung sind verbindlich. Änderungen an der Schreibweise oder 
Formulierung sind – mit Ausnahme offensichtlicher Schreibfehler – nicht zulässig. Die Veröffentlichung muss unter dem Kopf 
„Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Rauschenberg“ zuzüglich Wappen erfolgen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich die Bekanntmachungen über mehrere Seiten erstrecken. Sollten Probleme mit oder bei der Veröffentlichung auftreten, ist 
vor der Veranlassung von weiteren Maßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Verwaltung unter Tel. – Nr. 06425 / 9239 – 12 
zu nehmen. Auf die rechtliche Bedeutung von Amtlichen Bekanntmachungen in förmlichen Verfahren wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hingewiesen!  

 


